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Vereinssatzung
4. November 2008

§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen ”Inspirata – Zentrum für mathematis-naturwissensalie Bil-

dung e. V.“ . Er soll in das Vereinsregister eingetragenwerden und dana den Zusatz ”e. V.“ führen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Leipzig.

3. Das Gesäsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins
1. Der Verein verfolgt aussließli und unmielbar gemeinnützige Zwee im Sinne des Absnis

”Steuerbegünstigte Zwee“ der Abgabenordnung.

2. Zwe des Vereins ist die Förderung der mathematis-naturwissensalien Volks- und Berufs-
bildung einsließli der Studentenhilfe sowie die Förderung von Kunst und Kultur dur das Be-
treiben eines Museums. Der Satzungszwe wird hierbei zum einen dur den Auau, die Pflege
und die Erweiterung einer mathematis-naturwissensalien Exponatensammlung verwirk-
lit, die öffentli zugängli ist. Zum anderen wird der Satzungszwe dur die pädagogise
Betreuung der Besuer der Sammlung sowie dur die Abhaltung ergänzender Veranstaltungen
wie Sülervorträge und die Durführung öffentlier Vortragsreihen verwirklit. Dadur soll
in erster Linie das mathematis-naturwissensalie Verständnis der Besuer gewet und
vertie werden. Ferner soll pädagogise Ausbildung geleistet werden.

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nit in erster Linie eigenwirtsalie Zwee.

4. Miel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwee verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus den Mieln des Vereins. Keine Person darf dur unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen oder dur Ausgaben, die dem Zwe des Vereins fremd sind, begünstigt
werden.

§ 3 Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus:

a) Einzelmitgliedern (ordentlie Mitglieder)
Als Einzelmitglieder können alle natürlien Personen aufgenommen werden, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und ein Interesse an der Förderung und Anwendung der in § 2
besriebenen Ziele des Vereins haben.



b) Institutionellen Mitgliedern (ordentlie Mitglieder)
Als institutionelle Mitglieder können alle Unternehmen, Vereine oder andere juristise Per-
sonen aufgenommen werden, wele die Ziele des Vereins unterstützen wollen. Dem Verein
ist mitzuteilen, dur wele Einzelperson das Stimmret ausgeübt wird.

c) Fördernden Mitgliedern
Als fördernde Mitglieder können alle natürlien Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, und juristise Personen aufgenommenwerden. Sie entriten den dafür festgesetzten
Beitrag, ohne aktive und passive Vertretungsrete innerhalb des Vereins innezuhaben.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Die Aufnahme in den Verein ist srili beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand entseidet

über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nit stageben, entseidet hierüber die näste
ordentlie Mitgliederversammlung.

2. Auf Vorslag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung verdienstvolle Förderer des Vereins
als Ehrenmitglieder aufnehmen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedsa im Verein endet dur Tod, Austri oder Aussluss.

2. Der Austri ist srili gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austri kann nur mit einer
Frist von zwei Monaten zum Ende des Gesäsjahres erklärt werden.

3. Ein Mitglied kann dur Besluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeslossen
werden, wenn es

a) suldha das Ansehen oder die Interessen des Vereins in swerwiegenderWeise gesädigt
oder die ihm na der Satzung obliegenden Pfliten wiederholt verletzt hat oder

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rüstand ist und trotz
srilier Mahnung unter Androhung des Ausslusses die rüständigen Beiträge nit
eingezahlt hat.

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Aus-
slusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Woen vorher mitzuteilen.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Jedes Mitglied hat das Ret, bei der Unterstützung des Vereins aktiv mitzuwirken und an ge-

meinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes ordentlie Mitglied hat gleies Stimm- und
Wahlret in der Mitgliederversammlung.

2. Jedes ordentlie Mitglied hat die Pflit, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere re-
gelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräen steht, die Aktivitäten
des Vereins dur seine Mitarbeit zu unterstützen.
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§ 7 Mitgliedsbeiträge
1. Jedes Mitglied ist zur Beitragszahlung verpflitet. Der Beitrag ist für jeweils ein Kalenderjahr im

Voraus bis zum 31. März zu entriten. Beginnt die Mitgliedsa im Laufe eines Kalenderjahres,
so wird der Mitgliedsbeitrag jeweils zeitanteilig ab dem Folgemonat na dem Beitristermin bis
zum Jahresende erhoben und am Ende des dem Beitrismonat folgenden Monats fällig.

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Dabei ist die Of-
fenheit des Vereins für die Allgemeinheit angemessen zu berüsitigen. Eine Staffelung na
salien Kriterien sowie eine Differenzierung na ordentlien und fördernden Mitgliedern ist
zulässig.

3. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 9 Vorstand
1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins und die Führung seiner Gesäe.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einsließli der Aufstel-
lung der Tagesordnung,

b) die Ausführung von Beslüssen der Mitgliederversammlung,
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberits,
d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

2. Der Vorstand besteht aus mindestens drei, aber höstens fünf Mitgliedern, und zwar dem Vorsit-
zenden, seinem Stellvertreter, dem Satzmeister sowie bis zu zwei Beisitzern.

3. Der Verein wird retsgesäli und geritli dur den Vorsitzenden, den stellvertretenden
Vorsitzenden oder den Satzmeister jeweils allein vertreten.

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei
Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der
Mitgliedsa im Verein endet au die Mitgliedsa im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vor-
zeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds dur die Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein
Vorstandsmitglied bleibt na Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nafolgers im
Amt. Seidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Vorstands-
mitglieder beretigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nafolgers dur die Mitglieder-
versammlung in den Vorstand zu wählen.

5. Der Vorstand tri na Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woe soll
eingehalten werden. Der Vorstand ist beslussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend
sind. Bei der Beslussfassung entseidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
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Stimmengleiheit entseidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines
Stellvertreters.

6. Die Beslüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie
vomVorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderenMitglied
des Vorstandes zu untersreiben.

7. Der Vorstand kann Mitglieder in den Vorstand kooptieren und einen Beirat von Saverständigen
hinzuziehen.

§ 10 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entseidungen in folgenden Angelegenheiten:

a) Änderungen der Satzung,
b) die Auflösung des Vereins,
c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 4 Nr. 1 Satz 3, die Ernennung von

Ehrenmitgliedern sowie den Aussluss von Mitgliedern aus dem Verein,
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,
e) die Entgegennahme des Jahresberits und die Entlastung des Vorstands,
f) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.

2. Mindestens einmal im Jahr, möglist im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentlieMitglie-
derversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt srili unter Einhaltung einer Frist von
drei Woen und unter Angabe der Tagesordnung an die zuletzt bekannte Ansri des Mitglieds.

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woe
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand srili eine Ergänzung der Tagesordnung be-
antragen. Über den Antrag entseidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom
Vorstand nit aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt
werden, entseidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder. Dies gilt nit für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins
oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben.

4. Der Vorstand hat eine außerordentlie Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Inter-
esse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies srili unter Angabe des
Zwes und der Gründe beantragen. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von
zwei Woen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben.

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stell-
vertreter und bei dessen Verhinderung von einem dur die Mitgliederversammlung zu wählenden
Versammlungsleiter geleitet.

6. Die Mitgliederversammlung ist beslussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Sie
ist unabhängig von der Zahl der ersienenen ordentlien Mitglieder beslussfähig.

7. Die Mitgliederversammlung besließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen der
anwesenden ordentlien Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen
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der anwesenden ordentlien Mitglieder auf si vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Zwisen mehreren Kandidaten ist eine Stiwahl dur-
zuführen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Beslüsse über eine Änderung der
Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Besluss über die Auflösung des Vereins
der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden ordentlien Mitglieder.

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beslüsse ist ein Protokoll zu
fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu untersreiben.

9. Ein abwesendes Mitglied kann si in der Mitgliederversammlung dur ein anderes Mitglied mit
srilier Vollmat vertreten lassen.

§ 11 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen,
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter
gemeinsam vertretungsberetigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen
Personen beru.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwee fällt das Vermögen des
Vereins an die Stadt Leipzig, die es unmielbar und aussließli für gemeinnützige Zwee zu
verwenden hat.

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspreend, wenn der Verein aus einem anderen Grund
aufgelöst wird oder seine Retsfähigkeit verliert.

§ 12 Gerichtsstand
Erfüllungsort und Geritsstand sind der Sitz des Vereins.
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